
Bekanntmachung zur Wahl der 
Vertreterversammlung 

(§ 4 der Wahlordnung) 

Wir geben unseren Mitgliedern bekannt, dass die vom Wahlausschuss unserer Bank 
aufgestellte Wahlliste zur Vertreterversammlung zusammen mit der Wahlordnung ab 
10. November 2025 bis 8. Dezember 2025 in allen unseren Geschäftsstellen (außer in 
den SB-Geschäftsstellen) während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme 

durch die Mitglieder ausliegt. 

 

Weitere Listen können von den Mitgliedern gemäß § 4 der Wahlordnung innerhalb von 
zwei Wochen nach Bekanntmachung an den Wahlausschuss eingereicht werden. Diese 
Listen müssen 296 wählbare Vertreter und 45 wählbare Ersatzvertreter enthalten und 

von mindestens 150 Mitgliedern unserer Bank unterzeichnet sein. In jeder Wahlliste 
sind die Kandidaten in erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Nummer und unter 
Angabe von Namen sowie den Anschriften, Telefonnummer oder E-Mail, aufzuführen. 

Eine Liste kann nur berücksichtigt werden, wenn sie die Voraussetzungen erfüllt. In 
Zweifelsfällen entscheidet der Wahlausschuss. (§ 3 Abs. 1 der Wahlordnung). 

 

Dreieich, 5. November 2025 

 

VR Bank Dreieich-Offenbach eG 

Wahlausschuss 

 

Jens Prößer, Vorsitzender 

 


